
„Das himmlische Jerusalem“ 
Heinz Lilienthal 1983 

Fensterbild in der Aussegnungskapelle in Celle 

„Aufstieg in das himmlische Paradies“ 
Hieronymus Bosch 1490 
Venedig, Palazzo Ducale  
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Die konzeptionelle Grundlage der Sterbebegleitung fin-
det sich im Leitbild „Die Lobetalarbeit - Leitlinien und 

Arbeitsweisen" vom 16. April 1994. 
Sie gipfelt in dem Satz: 

„Keiner braucht alleine sterben". Die hier beschriebene 
Sterbebegleitung setzt immer dann ein, wenn eine um-
fassende Sterbebegleitung durch Angehörige nicht si-

chergestellt ist. Das vorliegende Konzept hat die Aufga-
be, auf die organisatorischen und inhaltlichen Beson-

derheiten der Sterbebegleitung in Lobetal hinzuweisen. 
 
 
 
 
I. Die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
a)        Vom Tag der Aufnahme bis in die Stunde des 
Todes wird jeder Bewohner der Lobetalarbeit durch 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
treut. Dieser Personenkreis hat demzufolge durch den 
regelmäßigen dienstlichen Einsatz zwangsläufig auch 
Kontakt zu Bewohnern, die sich „auf dem letzten Weg" 
befinden." 
b)        Die Mitarbeiter des Geistlichen Dienstes - denen 
mehrere Wohnbereiche als Tätigkeitsbereich zugeteilt 
sind - haben speziell die geistliche Betreuung der Be-
wohner sicherzustellen. Sie gipfelt in der Begleitung 
Sterbender, die in enger Abstimmung mit den Mitar-
beitern geschieht. Damit bekommt die Arbeit des Geist-
lichen Dienstes gleichzeitig eine motivierende und ex-
emplarische Funktion für die Arbeit in den Wohnberei-
chen. Die alltägliche pädagogische und pflegerische Ar-
beit wird geprägt durch den Aspekt der geistlichen 
Betreuung, die dem Bewohner helfen soll, seine Identi-
tät zu stabilisieren. 
c)         Der „Arbeitskreis für Menschen auf dem letzten 
Weg" ist das Forum ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Er ging hervor aus dem schon am 
16.04.1994 erwähnten „Jakobuskreis“ und ist in das 
Forum für Sterbebegleitung und Trauerarbeit integ-
riert. Jedes Mitglied dieses Kreises hat sich auf einen 
bestimmten Personenkreis bzw. auf  konkrete Einsatz-
orte festgelegt, in welchen es speziell für die Begleitung 
sterbender Menschen bereit ist. Die Namen dieser be-
reit stehenden diakonischen Helferinnen und Helfer 
sollten den betreffenden Wohnbereichsleitern und Mit-
gliedern des Geistlichen Dienstes bekannt sein. 
Verantwortlich für die Betreuung des Arbeitskreises ist 
ein Mitarbeiter des Geistlichen Dienstes. 

II. Die Organisation der Begleitung Schwer-
kranker und Sterbender 
a)      Den Leitern der Wohnbereiche wird der 
kritische Zustand eines Bewohners am unmit-
telbarsten bekannt Sie tragen dafür Sorge, 
dass unter den im Dienstplan eingeteilten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern solche sind, 
die nicht nur bereit sind, Sterbende zu beglei-
ten, sondern auch mindestens eine der jährlich 
angebotenen Schulungen im Forum für Ster-
bebegleitung und Trauerarbeit absolviert ha-
ben. 
b)      Die Wohnbereichsleiter informieren e-
benfalls die ihnen bekannten ehrenamtlichen 
diakonischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und den für ihren Zuständigkeitsbereich 
verantwortlichen Geistlichen.  
Es ist wünschenswert, dass ein regelmäßiger 
Kontakt zwischen den Ehrenamtlichen des Ar-
beitskreises und „ihren" Bezugspersonen in 
den Wohnbereichen besteht. 
Vor allem in der Arbeit mit geistig behinder-
ten Menschen kann auf die Kontinuität der 
Begegnung - vor allem auf dem „letzten 
Weg“ -nicht verzichtet werden.  

III. Die Zurüstung und Betreuung der Be-
treuer 
Die Wohnbereichsleiter thematisieren in ih-
ren regelmäßigen Dienstgesprächen mindes-
tens dreimal jährlich die Sterbebegleitung 
und tragen dafür Sorge, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ihres Bereiches an 
Fortbildungsmaßnahmen zu diesem Thema 
teilnehmen. Die Wohnbereichsleiter haben 
dabei auch die Möglichkeit, zu diesem The-
ma erfahrene Personen einzuladen. Dies kön-
nen zum Beispiel Mitglieder des Geistlichen 
Dienstes oder des „Arbeitskreises für Men-
schen auf dem letzten Weg" sein. Die Refle-
xion  über die Erfahrung in der Sterbebeglei-
tung ist laut Präambel und Leitbild der Lo-
betalarbeit Teil der fachlichen Fortbildung. 
Eine wichtige Gelegenheit, die Begegnung 
mit den Sterbenden zu verarbeiten, sind die 
Aussegnungsfeiern. Betroffene Mitarbeiter 
sollten unbedingt die Gelegenheit haben, 
daran teilzunehmen. Auf die Möglichkeit zu 
Gesprächen mit  den Mitarbeitern des Geist-
lichen Dienstes ist regelmäßig hinzuweisen. 
Die Mitarbeiter des Geistlichen Dienstes nut-
zen zu dem oben genannten Zweck ihre re-
gelmäßigen Treffen im engeren Kreis sowie 
die mit dem Vorstand der Lobetalarbeit. Sie 
sind selbst verantwortlich in Eigeninitiative  
persönlichen Seelsorge in Anspruch zu neh-
men. 
Abschließend wird hingewiesen auf die Ar-
beit von Dr. Hansjörg Bräumer „Auf dem 
letzten Weg". - Seelsorge an Schwerkranken. 
Sie legt die Leitlinien fest, die für die Beglei-
tung von kranken Menschen in der Lobeta-
larbeit ausschlaggebend ist. In jedem Wohn-
bereich liegt ein Exemplar dieser kleinen Ar-
beit aus. 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Konzeptpapier vom 21. Dezember 1998) 

„Kranke besuchen, Sterbende begleiten“ 
Professor Kurt Wolff Kaiserswerth 1989 
Kapelle der „Sieben Barmherzigkeiten“ 

Lobetalarbeit Stübeckshorn 
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